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Am 5. November in Singen

Publikumsmagnet garantiert: 
Martinimarkt und 

Verkaufsoffener Sonntag 
Die Marke „Martini in Singen“ ist
weit über die Stadtgrenzen hinaus
als „Martinimarkt am Singener Rat-
haus“ bekannt. Gemeinsam mit dem
verkaufsoffenen Sonntag in der gan-
zen Stadt zieht die Veranstaltung je-

des Jahr Besucher aus nah und fern
in die Hegaumetropole. So wird es
auch wieder am Sonntag, 5. Novem-
ber, sein, wenn zum 17. Mal der Mar-
tinimarkt auf dem Singener Rat -
hausplatz zusammen mit dem ver-
kaufsoffenen Sonntag stattfindet.

In der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr ha-
ben die Geschäfte in der ganzen
Stadt ihre Pforten geöffnet. Von 11
bis 19 Uhr laden Singen aktiv, die
Stadt Singen, der City Ring, die Sin-
gener Wochenmarktbeschicker, Kin-
dergärten und Kunsthandwerker die
großen und insbesondere auch die
kleinen Gäste zum Besuch des Mar-
tinimarkts ein. Das Kunstmuseum
Singen, das MAC Art & Cars, die Ga-

lerie Vayhinger und das Hegau-Mu-
seum sind geöffnet und bieten Son-
derführungen an. 

Besonderheit in diesem Jahr ist der
Martinsumzug. Die Kinder werden
von Fackelträgern der Feuerwehr
Singen eskortiert. Der Umzug be-
ginnt nach dem Martinsspiel auf der
Bühne am Rathausplatz und geht
von dort aus über die Schmiedstra-
ße zur Zunftschüür. Hier erwartet die
Umzugsteilnehmer eine Bläsergrup-
pe, die zum gemeinsamen Singen
einlädt. St. Martin alias Timo Heckel
trägt eine Laternengeschichte vor,
der Zunftschopf wird spielerisch mit
in die Geschichte eingebunden. An-
schließend geht es wieder zurück
zum Rathaus. Dort werden 1.000
süß gebackene Martinsgänse von
Oberbürgermeister Bernd Häusler
und weiteren Helfern an die Later-
nenkinder verteilt; für die musikali-
sche Umrahmung sorgt das Städti-
sche Blasorchester. 

„Der Markt ist sukzessive gewachsen
und liebevoll modifiziert – ohne je
das Grundkonzept zu verlassen“, so
Gerd Springe, Vorstandsvorsitzen-
der vom Singen aktiv Standortmar-
keting. Ein abwechslungsreiches
Markt angebot und ein vielseitiges
Bühnenprogramm garantieren einen

unterhaltsamen „Martini-Sonntag“
am Rathaus. Besonderheit sind die
vielen kunsthandwerklichen Ange-
bote und Aktivitäten für Kinder so-
wie die besonderen regionalen Gau-
mengenüsse und Spezialitäten der
Singener Wochenmarktbetreiber. 

Am verkaufsoffenen Sonntag zeigt
sich sowohl die kompakte Innen-
stadt mit ihrem Angebots- und Mar-

kenspektrum in den Geschäften als
auch der Singener Süden mit seinem
großen Fachmarktangebot. „Das
breite Markenspektrum in Singen
spricht für sich“, betont Michael
Burzinski, Vorsitzender des City Ring
Vorstands. 

Alle Parkhäuser haben am Sonntag
geöffnet. Dennoch bietet es sich an,
auf die öffentlichen Verkehrsmittel
wie Bus oder Seehas umzusteigen.
Der Gratisparkplatz Festwiese im
Westen Singens bietet eine gute Al-
ternative zur Innenstadt. In weniger
als 5 Gehminuten erreicht man den
Martinimarkt und die Innenstadt.

Das breite Markenspektrum in
Singen spricht für sich.

(Michael Burzinski, 
Vorsitzender City Ring)

Der Markt ist sukzessive ge-
wachsen und liebevoll modifi-
ziert – ohne je das Grundkon-
zept zu verlassen.

(Dr. Gerd Springe, 
Vorstandsvorsitzender 

Singen aktiv Standortmarketing)

Die Organisatoren und Akteure freuen sich mit Oberbürgermeister Bernd Häusler auf den Martinimarkt
und darauf, dass wieder viele Besucher aus nah und fern nach Singen kommen werden.

Der Singener Gemeinderat verab-
schiedete in seiner jüngsten Sit -
zung einstimmig eine Resolution, in
der man die Forderung nach Um -
wand lung der Kreuzung der L 189
(Umgehungsstraße) mit der K 6121
(Kreisstraße nach Steißlingen) in
einen Kreisverkehr fordert. Der
Gemeinderat nahm den jüngsten
tragischen und schweren Ver kehrs -
un fall zum Anlass, bei dem ein
junger Motorradfahrer sein Leben
lassen musste. 

Von 2003 bis heute haben sich an
dieser Stelle insgesamt elf schwere
Unfälle ereignet, drei davon mit
tödlichem Ausgang. Von Seiten des
Landkreises, der für die Straßen-
führung zuständig ist, wurde dies
aber bisher mit der Begründung
abgelehnt, dass die Kreuzung trotz
der Verkehrsunfälle nicht als Un-
fallschwerpunkt eingestuft sei. 

Mit der Resolution will der Gemein-
derat an die Verantwortlichen des

Landkreises appellieren, die bis he -
ri ge Haltung zu überdenken und die
Kreuzung durch einen Kreisverkehr
zu entschärfen.

Mit einer Unter schrif tenliste, die
von über 200 Bürgerinnen und
Bürgern aus Beuren unterschrieben
wurde, will der Singener Ortsteil
die Resolution unterstützen. Und
auch einige andere umliegende Ge -
meinden wollen sich dem Appell
anschließen.

Gemeinderat verabschiedet
Resolution zum Kreisverkehr

Die Stadt Singen fördert auf der
Grundlage der Zuschussrichtlinien
vom 31. Januar 2017 Singener Ver -
ei ne und Institutionen, die in der
Stadthalle eine Veranstaltung
durch  führen und dadurch zur ab-
wechslungsreichen Kultur- und
Veranstaltungslandschaft in Sin-
gen einen wesentlichen Beitrag
leisten.

Wer zu diesem Veranstalterkreis
gehört und im Jahr 2018 eine Veran-
staltung in der Stadthalle plant, soll

diese bitte bis zum 31. Dezember
2017 beim Kulturbüro anmelden.

In der Anmeldung sind der Veran-
stalter, das Datum und die Art der
Veranstaltung sowie die geschätz-
ten Kosten anzugeben. 

Die Anmeldung bitte per Post, Fax
oder Mail an das Kulturbüro, Hoh-
garten 2, 78224 Singen (Fax
07731/85 882 244), senden. Fra-
gen bitte an Telefon 07731/85-125
oder 85-561 richten. 

Stadt fördert Veranstaltungen in
der Stadthalle

Sonntags-Talk
auf der Färbe-Bühne

Der Sonntags-Talk auf der Färbe-
bühne steht am 19. November unter
dem Thema „Kultur“. Beginn um 11
Uhr, Einlass ab 10 Uhr; Eintritt frei,
um eine Spende für den Verein
„Menschen helfen“ wird gebeten.

Dienststellen der
Stadtverwaltung

Sämtliche Dienststellen der Stadt-
verwaltung Singen sind am Diens-
tag, 7. November, wegen einer Per-
sonalversammlung nur bis 12 Uhr
geöffnet. 

10 Jahre
Stadthalle

Singen:
Hierzu 

engagierte
Kultur und
Tourismus
Singen die

australische
Show

„Scotch &
Soda“, 

eine spek-
takuläre

Mischung
aus Zirkus

und Musik.

Das DOX-Maskentheater begrüßte die Gäste der Stadthallen-Geburtstagsshow.

Zehn Jahre besteht die Stadthalle
Singen. 850.000 Besucher kamen
vom Start 2007 bis heute zu mehr
als 2400 Veranstaltungen. Das
Zehnjährige sollte nicht mit einem
Festakt und vielen Worten gefeiert
werden, sondern mit einem hoch-
wertigen Spielplan über die ge-
samte neue Saison hinweg – und
einer speziellen Geburtstagsüber-
raschung für die Besucher. Hierzu
holte Kultur und Tourismus Singen
die australische Show „Scotch &
Soda“, eine spektakuläre Mi-
schung aus Zirkus und Musik, in
die Stadthalle.

Rund 1.000 Besucher kamen zur
Geburtstagsshow. Im Foyer wur-
den Sie von pantomimischen Dar-
stellern des DOX-Maskentheaters
und mit Freigetränken begrüßt.
Viele Gäste schossen Selfies mit 

dem eigenwilligen und erheitern-
den vorgeblichen Servicepersonal
und seinen riesigen Pappmaché-
Masken.

Die Kunstform von „Scotch & So-
da“ lässt sich kaum beschreiben.
Jedenfalls begeisterte 
sie die Besucher  
der Stadthalle
Singen wie auch
schon die des
Adelaide
Frin-

ge Festivals
oder der Reckling-

hauser Ruhrfestspiele
ganz enorm. Fünf tollkühne
Akrobaten treffen in der Show
auf fünf furiose Jazzmusiker. In
einem höchst unterhaltsamen
Mix mischen die Musiker
in den Zirkus-Nummern

mit und die Akrobaten machen
Musik. „Scotch & Soda“ spielte
zuvor ein halbes Jahr lang mit gro-
ßem Erfolg im „Chamäleon“-Thea-
ter in den Hackeschen Höfen in

Berlin. 

Ein Riesenapplaus belohn-
te die „Company 2“ aus
Brisbane in der Stadthalle
Singen. Und diese konnte
wieder einmal zeigen,
dass sie vor allem ein Ort
der Begegnung und der
außergewöhnlichen Ein-
drücke jenseits des All-
tags ist.

Das Singener Stadthal-
len-Team freut sich mit
den treuen Besuchern,
dass dies seit zehn Jah-

ren so gut gelingt. 

Show begeistert 1.000 Gäste

Stadthalle Singen feiert ihren 
10. Geburtstag ohne große Worte

Das Theater „Lichtermeer“ entführt
sein Publikum im Kindertheater der
Stadthalle Singen am Montag, 13.
November, um 16 Uhr ins Zeitalter
der Ritter und Prinzessinnen – in ei-
ne Zeit, in der die Wälder noch vol-
ler Magie und die Grenzen zwischen
Märchen und Legende noch flie-
ßend waren. In einem aufwändigen,
kindgerechten Musical zeigt es die
Abenteuer, die der junge Robin
Hood zu bestehen hatte, lange be-
vor er der Held wurde, dessen Ge-
schichten man noch heute kennt
und liebt.

Es gibt ein Wiedersehen mit allen
bekannten Figuren der berühmten
Legende: dem miesen und macht-
hungrigen Sheriff von Nottingham,
dem arglosen Prinz John, der bezau-
bernden Maid Marianne und natür-

lich mit Robin Hood und seinem
furchtlosen Gefolge. Das besteht in
dieser Version ausschließlich aus
sprechenden Tieren des magischen
Sherwood Forest: einem Bären, ei-
nem Wildschwein und einem Eich-
hörnchen.

Seinen begeisternden Einstand in
der Stadthalle Singen hat das Thea-
ter „Lichtermeer“ aus Itzehoe im
Februar 2017 mit dem Nimmerland-
Musical „Peter Pan“ gegeben. Mit
„Robin Hood“ zaubert das Ensem-
ble abermals die ganze Welt der
Theatermagie auf die Bühne. 

Vorverkauf: Tourist-Info Stadthalle
oder Marktpassage (Telefon
07731/85-262 oder -504, ticket-
ing.stadthalle@singen.de) oder bei
allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Kindertheater: „Robin Hood junior“

13. November: Kindertheater
„Robin Hood junior“



SINGEN
kommunal

Die offizielle Zeitung der Stadtverwaltung Singen 2. November 2017 | Seite 2

Fraktionen – Amtliches

Freie Wähler
Antrag: Ausdehnung der 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf B 314
Die Fraktion der Freien Wähler stellt
den Antrag auf Ausdehnung der Ge-
schwindigkeitsbegrenzung 70 km/h
auf der Bundesstraße B314 in Ver-
längerung der West-Tangente ab

der Kreu-
zung Schaff-
hauser-Stra-

ße (B34) in Richtung Waldshut bis
nach der Zufahrt zum Weingut Voll-
mayer.
Die angrenzenden Anwohner sind
sich der Nähe zu einer stark befah-
renen Straße sehr wohl bewusst,
und akzeptieren auch Lärmaufkom-
men welches durch vernünftige
Fahrweise entsteht.
Das Verkehrsaufkommen in allen
Fahrtrichtungen hat aber in den
letzten Jahren enorm zugenommen,
ebenso wie die Zahl unnötig lauter
Fahrzeuge, verbunden mit unver-
nünftigen Beschleunigungsverhal-
ten der Fahrer. 

Antrag: Zustandsprüfung und
Schließung von Lärmbrücken
Die Fraktion der Freien Wähler hat
bei einem Ortstermin mit Singener
Bürgern am Lärmschutzwall im
Bereich Twielfeld erhebliche Män-
gel am Wall festgestellt.
Wir beantragen daher eine Zu -
stands prüfung und die Schließung
von Lärmbrücken, sowie Repara-
turen an den Holzelementen als
kurzfristige Maßnahmen.
Des Weiteren bitten wir um Klärung,
ob eine umfangreiche Sanierung
überhaupt noch Sinn macht, oder
ob ein Neubau nicht nachhaltiger
wäre.
In diesem Fall wäre ein Neubau bei
den anstehenden Haushalts be ra -
tungen zu berücksichtigen.

Wir weisen darauf hin, dass der Wall
bereits im Jahr 1987 gebaut wurde,
zu einer Zeit als es die Westtan-
gente, als auch den Autobahnan-
schluss Hilzingen noch gar nicht
gab.
Deshalb sind wir der Meinung, dass
der Wall bei dem heutigen Ver -
kehrs aufkommen seiner Funktion
nicht mehr gerecht wird.

Dr. Hubertus Both, 
Michael Burzinski, 
Angelika Haberstroh, 
Volkmar Schmitt-Förster

Aus den Fraktionen

am Donnerstag, 
9. November, 16 Uhr, 

Hohgarten 2, Ratssaal

Tagesordnung

1. Bedarfsplanung für 2018

2. Bericht zur Kinder- und Jugend-
Engagement Strategie Singen
(KJESS)  – „Erster Meilenstein“

3. Ausgestaltung der kommuna-

len Seniorenarbeit

4. Mitteilungen/Anträge
4.1. Planungsstand Umzug Kin-
derhaus Maggistraße, Kindergar-
ten Lindenhain in Pestalozzi-
schulgebäude

Alle Interessierten sind herzlich
zu dieser Sitzung eingeladen.

Änderungen bitte dem Aushang
im Rathaus entnehmen.

Öffentliche Sitzung

des Ausschusses für
Kultur und Sport

sowie Ausschusses für Schule

am Mittwoch, 8. November,
um 16 Uhr im Rathaus,
Hohgarten 2, Ratssaal

Tagesordnung:

Ausschuss für Kultur 
1. Anmietung von neuen Räum-
lichkeiten für die Stadteilbücherei
Friedingen

2. Mitteilungen/Anträge

3. Anfragen und Anregungen

Ausschuss für Schule und Sport 
4. Mitteilungen/Anträge

4.1 Bericht zur Kinder- und Ju-
gend-Engagement Strategie Sin-
gen (KJESS) – „Erster Meilen-
stein“

5. Anfragen und Anregungen

Alle Interessierten sind herzlich
zu dieser Sitzung eingeladen. Än-
derungen bitte dem Aushang im
Rathaus entnehmen. 

Öffentliche Sitzung

des Betriebsausschusses
Kultur und Tourismus Singen

am Dienstag, 7. November,
17 Uhr, in der Stadthalle Singen,
Seminarraum 2. OG, Hohgarten

Tagesordnung

1.Bericht der Stabsstelle Rech-
nungsprüfung über die örtliche
Prüfung des Jahresabschlusses
des Eigenbetriebs Kultur und Tou-
rismus Singen für das Wirt -
schafts jahr 2016

2. Feststellung des Jahresab-

schlusses des Ergebnisverwen-
dungsvorschlags (Berechnung Ab   -
mangel als Liquiditätszuschuss)
sowie der Entlastung der Be-
triebsleitung des Eigenbetriebs
Kultur und Tourismus Singen für
das Wirtschafsjahr 2016

3. Anpassung der Entgelte für
Mieten in der Stadthalle Singen

4. Mitteilungen

Alle Interessierten sind herzlich
zu dieser Sitzung eingeladen. Än-
derungen bitte dem Aushang im
Rathaus entnehmen.

Öffentliche Sitzung

Abwasserzweckverband 
Hegau-Süd

des Beschlusses der Verbandsver-
sammlung vom 13. Juli 2017 über
die Feststellung des Jahresab-
schlusses 2016 des Ab was ser -
zweckverbandes Hegau-Süd ge -
mäß § 16 Absatz 4 Eigenbetriebs-
gesetz:

I. Feststellungsbeschluss

Der Jahresabschluss des Ab was -
ser zweckverbandes Hegau-Süd
für 2016 wird wie folgt fest ge -
stellt:

1.1 Bilanzsumme: 
16.134.684,93 Euro

1.1.1 davon entfallen auf der 
Aktivseite auf
– Anlagevermögen: 
16.100.600,00 Euro
– Umlaufvermögen:
34.084,93 Euro

1.1.2 davon entfallen auf der 
Passivseite auf
– Sonderposten für Investitions -
zuschüsse: 1.967.802,00 Euro

– Rückstellungen: 30.300,00 Euro

– Verbindlichkeiten:
14.136.582,93 Euro

– Jahresgewinn/Jahresverlust:
0,00 Euro

1.3 Summe der Erträge:
5.392.538,96 Euro

1.4 Summe der Aufwendungen:
5.392.538,96 Euro

2. Der Verbandsvorsitzende wird
für das Wirtschaftsjahr 2016 ent-
lastet.

II. Uneingeschränkter Bestäti-
gungsvermerk des Wirtschafts -
prüfers

Unsere Prüfung hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf-
grund der bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse ent -
spricht der Jahresabschluss des
Abwasserzweckverbandes Hegau-
Süd, Singen (Hohentwiel), den ge -
setz lichen Vorschriften, den er -
gänzenden landesrechtlichen Vor -
schriften und den ergänzenden
Be stimmungen der Ver bands sat -
zung und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ord nungs -

mäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen ent spre -
chendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Zweck-
verbandes. Der Lagebericht steht
im Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des
Zweckverbandes und stellt die
Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Stuttgart, 9. Juni 2017
invra Treuhand AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
gez. Jürgen Tschiesche, 
Wirtschaftsprüfer
gez. Harald Antoniak, 
Wirtschaftsprüfer

III. Öffentliche Auslegung

Der Jahresabschluss und der
Lagebericht 2016 liegen vom 20.
November bis 1. Dezember 2017
zur öffentlichen Einsichtnahme
bei den Stadtwerken Singen,
Grubwaldstraße 1, OG, Zimmer 17,
während der Geschäftszeiten
(Montag bis Freitag 8.30 bis 12
Uhr sowie Montag bis Donnerstag
14 bis 16 Uhr) aus. 

Singen, 13. Juli 2017
Bernd Häusler
Oberbürgermeister
der Stadt Singen
(Verbandsvorsitzender)

Öffentliche Bekanntmachung

Feststellungsbeschluss
vom 24. Oktober 2017

Das Landratsamt Konstanz -untere
Flurbereinigungsbehörde- stellt die
Änderung der Wertermittlungser-
gebnisse der in das Flurbereini-
gungsverfahren Singen-Überlin-
gen a. R. (Egelbach) eingebrach-
ten Grundstücke mit dem aus der
Bodenwertkarte ersichtlichen In-
halt (Änderungen in blau) fest.

Diese Feststellung der Wertermitt-
lungsergebnisse gilt für das ganze
Flurbereinigungsgebiet und ist,
sobald sie unanfechtbar gewor-
den ist, für alle Beteiligten bin-
dend.

Die Nachweise über die festge-
stellten Wertermittlungser geb nis -
se liegen zur Einsichtnahme für
die Beteiligten ein Monat lang –

vom 1. Tag seiner öffentlichen Be-
kanntmachung an gerechnet – im
Rathaus in Überlingen a. R. wäh-
rend den üblichen Öffnungszeiten
aus.

Zusätzlich kann der Beschluss mit
dazugehörenden Karten und
Wert rahmen auf der Internetseite
des Landesamts für Geoinforma-
tion und Landentwicklung im o. g.
Verfahren (www.lgl-bw.de/3870)
eingesehen werden.

Der Feststellungsbeschluss be-
ruht auf § 32 Flurbereinigungsge-
setz i. d. F. vom 16.03.1976 (BGBl. I
S. 546).

Die Nachweisungen über die Er-
gebnisse der Wertermittlung sind
bereits zur Einsichtnahme für die
Beteiligten ausgelegt und diese in
einem Termin erläutert worden.

Die seinerzeit ausgelegten Ergeb-
nisse der Wertermittlung wurden
auf Grund der vorgebrachten Ein-
wendungen überprüft und, soweit
erforderlich, in dem aus der Bo-
denwertkarte ersichtlichen Um-
fang geändert.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss können
die Beteiligten innerhalb eines
Monats nach der Bekanntgabe –
schriftlich oder zur Niederschrift –
Widerspruch beim 
Landratsamt Konstanz
-untere Flurbereinigungsbehörde-
Otto-Blesch-Strasse 49   
in 78315 Radolfzell
einlegen. 
Auch wenn der Widerspruch
schriftlich erhoben wird, muss er
innerhalb dieser Frist beim Land-
ratsamt -untere Flurbereinigungs-
behörde- eingegangen sein.
Die Widerspruchsfrist beginnt mit
dem ersten Tag der öffentlichen
Bekanntmachung.

gez. Chluba,
Vermessungsdirektorin

Landratsamt Konstanz

-untere Flurbereinigungsbehörde-

Öffentliche Bekanntmachung

Kein Betrieb von
Geldspielgeräten an

stillen Tagen 
An folgenden Tagen sind die
Spielhallen geschlossen und
Geldspielgeräte dürfen in Gast-
stätten nicht betrieben werden:

• 19.11.2017: Volkstrauertag
• 22.11.2017: Buß- und Bettag
• 26.11.2017: Totensonntag
• 24.12.2017: Heiligabend
• 25.12.2017: Erster Weih -
nachts feiertag

Spielhallenbetreiber und Gast-
stättenbesitzer sollten diese ge-
setzlichen Bestimmungen des §
46 Absatz 2 und § 29 Absatz 3
Landesglücksspielgesetz ein-
halten, da ansonsten Bußgelder
drohen.

Seniorenbüro zieht
in DAS 2 um

Das Seniorenbüro zieht am 9./10.
November in das DAS 2 um. Aus die-
sem Grunde ist die Kontaktstelle
zwischen dem 6. bis einschließlich
13. November nicht erreichbar. Ab
14. November erfolgt dann der offi-
zielle Start unter der neuen Adresse
in der Julius-Bührer-Straße 2 (Erdge-
schoss).

An einem Samstag
„Ja“ zueinander sagen

Für alle Paare, die sich an einem
Samstag das „Ja-Wort“ auf dem
Standesamt geben möchten, bietet
die Stadt Singen folgende Termine
an:

☺ 19. Mai             ☺ 28. Juli 
☺09. Juni              ☺ 18. August 
☺07. Juli               ☺ 08. September  

Die Öffnungszeiten
des Wertstoffhofs

Der neue Singener Wertstoffhof
(Gaisenrain 12) hat erweiterte
Öffnungszeiten:
Dienstag 10 - 14 Uhr
Mittwoch 12 - 18 Uhr
Donnerstag 12 - 18 Uhr
Freitag 10 - 14 Uhr
Samstag 10 - 14 Uhr
(Samstag, 23. und 30.
Dezember 2017 geschlossen)

Kirchliches
Gottesdienst im Hegau-Klinikum:
Samstag, 4. November, 9 Uhr:
Eucharistiefeier 
Dienstag, 7. November, 7.30 Uhr:
Eucharistische Anbetung 
Dienstag, 7. November, 14.15 Uhr:
Mittagsgebet mit Krankensal-
bungsfeier
Samstag, 11. November, 9 Uhr:
Eucharistiefeier 

Gottesdienste Autobahnkapelle:
Sonntag, 05. November, 11 Uhr:
Ökumenischer Gottesdienst (Ingrid
Schwörer) 
Sonntag, 12. November, 11 Uhr:
Eucharistiefeier (kath. Pfarrer Geb-
hard Reichert) musikalische Gestal-
tung: Franz Meister

Sonntag, 12. November, 10.30 Uhr:
St. Elisabeth – Festgottesdienst zum
Patrozinium 

Freitag, 10. November, 19 Uhr
Taizé-Andacht in der Dietrich-Bon-
hoeffer-Gemeinde, Beethoven-
straße 50

City-Pastoral
August-Ruf-Straße 12A – StadtOase
(über Blumen Mauch):
Dienstag von 9.30 bis 14.30 Uhr,
Donnerstag und Freitag, jeweils von
12 bis 17 Uhr. 
Alle sind willkommen.

Landratsamt Konstanz
Untere Flurbereinigungsbehörde

Flurbereinigung 
Moos-Iznang

Kreis Konstanz

Vorläufige Anordnung
vom 27. Oktober 2017

1. Vorläufige Anordnung
(Besitzentzug)

Für den vorzeitigen Ausbau der
gemeinschaftlichen Anlagen (We -
ge- und sonstige Maßnahmen ent -
sprechend dem am 28. April 2017
genehmigten Wege- und Ge wäs -
ser plan mit land schafts pfle ge ri -
schem Begleitplan) wird vom
Land ratsamt Konstanz, Untere
Flur  bereinigungsbehörde, nach §
36 Absatz 1 des Flurbereinigungs-
gesetzes (FlurbG) in der Fassung
vom 16. März 1976 (BGBI. I S. 546)
im Flurbereinigungsverfahren Moos-
Iznang folgendes angeordnet:

1.1 Den Beteiligten (Eigentümern,
Pächtern und sonstigen Be rech tig -
ten) werden zum 1. November 2017
Besitz und Nutzung der Grund-
stücksflächen entzogen, die in der
Besitzregelungskarten 4, und 5
vom 23. Oktober 2017 in roter
Farbe bezeichnet sind. Die Be-
sitzregelungskarten sind Be-
standteil dieser vorläufigen Anord-
nung.

1.2 Die Teilnehmergemeinschaft
der Flurbereinigung Moos-Iznang

wird ab 1. November 2017 für den
oben genannten Zweck in den Be-
sitz der nach Nr. 1.1 entzogenen
Flächen eingewiesen. 

2. Vollziehungsanordnung

Nach § 80 Absatz 2 Nr. 4 der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 19.
März 1991 (BGBl. I S. 686) (VwGO)
wird die sofortige Vollziehung der
vorläufigen Anordnung (siehe Nr.
1) angeordnet. 

3. Festsetzung der 
Geldabfindungen für wesentliche
Grundstücksbestandteile 
und der Aufwuchs- und
Nutzungsentschädigungen

3.1 Geldabfindungen: 
Die auf den zu entziehenden
Flächen befindlichen wesentlichen
Bestandteile (Bäume, Sträucher
usw.) wurden unter Beiziehung
von Sachverständigen bewertet.
Auf Grund der Ergebnisse der Be-
wertung wurden die Geld ab fin -
dun gen ermittelt, die hiermit auf
Grund von § 50 FlurbG festgesetzt
werden. Die Geldabfindungen und
die zu Grunde liegenden Ergeb-
nisse der Bewertung sind in dem
„Verzeichnis der wesentlichen
Grundstücksbestandteile“ nach -
ge wiesen. Dieses Verzeichnis ist
ein Bestandteil dieses Be schlus -
ses. 

3.2 Aufwuchs- und Nut zungs ent -
schädigung:

Für die entzogenen Flächen wird in
der Regel keine Nutzungs ent schä -
 di gung gewährt. In Härtefällen (§
36 Absatz 1 FlurbG) – wenn die
vorübergehenden Nachteile bei
einzelnen Teilnehmern das Maß
der den übrigen Teilnehmern ent -
stehenden gleichartigen Nachteile
erheblich übersteigen – kann auf
Antrag ein Ausgleich gewährt wer-
den. Über diesbezügliche Anträge
entscheidet die Flurbereinigungs-
behörde (Landratsamt Konstanz,
Untere Flurbereinigungsbehörde,
Otto-Blesch-Straße 49, 78315
Radolfzell) nach Anhörung des
Vorstands der Teilnehmergemein-
schaft. 

Für die unter Nr. 1 bezeichneten
Flächen wird neben der Geld ent -
schä digung für wesentliche Be-
standteile (siehe Nr. 2.1) in den
Fällen, in denen angebaute Grund-
stücksflächen in Anspruch genom-
men werden, eine Entschädigung
für den Aufwuchs, der nicht mehr
geerntet werden kann, gezahlt. 
Eine Nutzungsentschädigung für
überdurchschnittliche Nachteile
und eine Aufwuchsentschädigung
steht grundsätzlich dem Be wirt -
schafter zu. Ist dieser nicht selbst-
bewirtschaftender Eigentümer, so
hat er seine Rechte als Pächter
dem Landratsamt Konstanz, Untere
Flurbereinigungsbehörde, durch
Vorlage eines schriftlichen Pacht -
ver trages oder bei nur mündlicher
vereinbarter Pachtregelung durch
schriftliche Bestätigung des Ver-

pächters nachzuweisen. Die Nut -
zungs entschädigung wird nicht
rückwirkend, sondern frühestens
für das Wirtschaftsjahr bezahlt, in
dem die Anmeldung erfolgt (§ 14
FlurbG). Der Pächter hat den bis -
herigen Pachtpreis an den Ver-
pächter weiter zu zahlen.

3.3 Auszahlung:
Die nach Nr. 3.1 bis 3.2. festge setz -
ten Geldbeträge werden zum
Jahresende über die Teil neh mer -
ge meinschaft ausbezahlt. 

4. Hinweis

Die Besitzregelungskarte (siehe Nr.
1.1) und die Verzeichnisse der
wesentlichen Grundstücks be stand -
teile sowie der Aufwuchs ent schä -
digungen (siehe Nr. 3.) liegen ab
sofort einen Monat lang zur Ein-
sichtnahme für die Beteiligten im
Rathaus in Moos aus.

Nach telefonischer Terminverein-
barung (Telefon 07732/820392-67
oder -98) werden im Landratsamt
Konstanz, Untere Flurbereini-
gungsbehörde, durch einen Beauf-
tragten auf Wunsch Erläuterungen
gegeben. Zur Durchführung von
Baumaßnahmen ist i. d. R. vor -
über gehend auch die Entziehung
von Flächen notwendig, die wäh -
rend der Bauausführung als Ar-
beitsstreifen dienen. Bei Wegen ist
hierfür i. d. R. ein vier Meter breiter
Streifen auf beiden Seiten der
abgesteckten Wegtrassen er-
forderlich.

Diese Arbeitsstreifen werden nach
der Beendigung der Bauarbeiten

den Beteiligten wieder zur Nut -
zung zurückgegeben. 

Zusätzlich kann der Beschluss mit
Begründung und Besitz re ge lungs -
karten auf der Internetseite des
Landesamts für Geoinformation
und Landentwicklung im o. g.
Verfah ren (www.lgl-bw.de/3331)
ein gesehen werden. 

5. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die vorläufige Anordnung
(siehe Nr. 1) und gegen die Fest-
setzung der Geldabfindungen und
Entschädigungen (siehe Nr. 3)
können die Beteiligten innerhalb
eines Monats nach der Bekannt-
gabe, schriftlich oder zur Nieder-
schrift, Widerspruch beim Land rats -
amt Konstanz, Untere Flurbereini-
gungsbehörde, Otto-Blesch-Stra -
ße 49, 78315 Radolfzell, einlegen.

Auch wenn der Widerspruch
schriftlich erhoben wird, muss er
innerhalb dieser Frist beim Land -
ratsamt Konstanz, Untere Flur be -
reinigungsbehörde, eingegangen
sein. Die Widerspruchsfrist be -
ginnt mit dem ersten Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung.

6. Begründung 

Das Landesamt für Geoinforma-
tion und Landentwicklung hat mit
Beschluss vom 29.11.2010 die
Flurbereinigung nach §§ 1, 37 Flur-
bG angeordnet. Der Beschluss ist
unanfechtbar. Den vorgesehenen
Maßnahmen liegt der Wege- und
Gewässerplan zugrunde, der vom
Landesamt für Geoinformation und

Landentwicklung am 28.04.2017
genehmigt worden ist (§§ 18 Ab-
satz 1, 41 und 42 Absatz 1 FlurbG).
Mit dem Vorausbau sollen die ge-
planten Strukturverbesserungen
(z.B. Zusammenlegung) vorberei -
tet und sichergestellt werden, dass
der neue Zustand nach der Plan -
aus führung oder der vorzeitigen Be -
sitzeinweisung möglichst schnell
greifen kann. Die Neuzuteilung
kann in das dann bereits vorhan-
dene Wegenetz besser eingepasst
werden. Damit werden auch Be-
wirtschaftungshindernisse ver mie -
den, die entstehen, wenn das We-
genetz im neuen Bestand her -
gestellt werden muss. Die planeri -
sche Grundlage für den Voraus-
bau ist gegeben, die finanziellen
Mittel stehen bereit. Zum Ausbau
des Wege- und Gewässernetzes
müssen die von der vorläufigen
Anordnung betroffenen Grund-
stücke vor der vorläufigen Be-
sitzeinweisung in Anspruch ge -
nom men werden. Bei Abwägung
des Vorteils durch den frühen Aus-
bau gegenüber der Beeinträchti-
gung im alten Grundstücksbe-
stand überwiegen die Gründe für
den Vorausbau. Die Geldabfindun-
gen für wesentliche Bestandteile
nach Ziffer 3.1 werden bereits in
Verbindung mit dieser Anordnung
festgesetzt, um sie den Beteiligten
alsbald auszahlen zu können und
um Härten zu vermeiden. Aus
diesen Gründen ist es im öffent -
lichen Interesse dringend ge -
boten, die sofortige Vollziehung
anzuordnen.

gez. Chluba, 
Vermessungsdirektorin

Öffentliche Bekanntmachung
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Stadtgeschehen

Wichtige 
Zahlungstermine 

Grund- und Gewerbesteuer
Am 15. November sind die Quar-
talsanforderungen der Grund-
und Gewerbesteuer fällig. Es wird
gebeten, die Zahlungen rechtzei -
tig an die Stadtkasse Singen zu
leisten.

Zur Vermeidung von Mahnungen
mit Berechnung der gesetzlich
vorgeschriebenen Mahngebühren
und Säumniszuschläge wird emp-
fohlen, die fälligen Beträge recht -
zeitig, d.h. unter Beachtung der
üblichen Banklaufzeiten, zu über-
weisen, damit sie am Fällig keits -
tag einem der Girokonten der
Stadtkasse Singen gutge schrie -
ben sind.

Bitte sämtliche Zahlungen aus -
schließlich auf eines der folgen-
den Konten der Stadtkasse Sin-
gen leisten:

Sparkasse Hegau-Bodensee
IBAN:
DE93 6925 0035 0003 0615 12
BIC: SOLADES1SNG

Volksbank eG
Schwarzwald Baar Hegau
IBAN:
DE89 6949 0000 0000 0200 10
BIC: GENODE61VS1

Postbank Karlsruhe
IBAN:
DE97 6601 0075 0005 3497 50
BIC: PBNKDEFF

Bei der Übersendung oder Ein rei -
chung von Schecks gilt die Zah -
lung erst drei Tage nach dem Tag
des Eingangs des Schecks beim
Zahlungsempfänger als entrichtet
(§ 224 Absatz 2 Abgabenord-
nung).

Gemäß § 240 Absatz 3 Ab-
gabenordnung sind bei der Be -
glei chung von Steuern, Gebühren
und Beiträgen durch Scheck
Säumniszuschläge zu erheben,
wenn der Scheck nicht spätestens
am dritten Tag vor dem Tag der
Fälligkeit bei der Stadtkasse vor-
liegt. Dies gilt ebenfalls bei Bar -
ein zahlungen, die nach dem Fäl-
ligkeitstag bei der Stadtkasse
eingehen. Die Stadtkasse bittet,
dies unbedingt zu berücksichti-
gen.

Bitte bei jeder Zahlung das be -
tref fende Buchungszeichen an ge -
ben.

Viele Zahlungspflichtige sind
bereits von den Vorteilen des be-
währten und rationellen Bank -
einzugsverfahren überzeugt und
haben den Nutzen für alle Be -
teiligten erkannt.

Durch die Teilnahme am Bank ein -
zugsverfahren wird ohne zusätz -
liche Kosten und Mühe si cher ge -
stellt, dass die angeforderten Be-
träge pünktlich zum Fälligkeits -
tag beglichen werden. Wer von
dieser Möglichkeit Gebrauch
machen möchte, soll bitte eine
ausgefüllte und unterschriebene
Einzugsermächtigung (SEPA-Last -
schriftmandat) an die Stadtkasse
Singen senden oder einfach beim
Bürgerzentrum in der Marktpas-
sage oder bei der Stadtkasse Sin-
gen im Rathaus, Hohgarten 2,
abgeben. 

Vordrucke kann man bei der
Stadtkasse anfordern: Telefon
07731/85-219. 

Seit Mitte Oktober ist die neue So-
laranlage auf dem Dach des Wert-
stoffhofes nun am Netz. Das Singe-
ner Unternehmen solarcomplex hat
die Anlage installiert. Sie wird pro
Jahr mindestens 90.000 Kilowatt-
stunden erzeugen. Die Hälfte des
Jahresstromverbrauchs kann der
Wertstoffhof über die neue Anlage
beziehen. 

Bei der offiziellen Eröffnung betonte
Oberbürgermeister Bernd Häusler
die gute Zusammenarbeit mit solar-
complex: „Wir sind froh, einen sol-
chen kompetenten Partner an unse-

rer Seite zu haben.“ Bene Müller,
Vorstand von solarcomplex, ver-
deutlichte in seiner Rede die hohe
Effizienz der Sonnennergie und wür-
digte die Zusammenarbeit mit dem
städtischen Wertstoffhof. „Wir sind
sehr dankbar, dass wir mit diesem
Projekt hier die Direktvermarktung
von Solarstrom etablieren können“,
hob Bene Müller hervor. 

solarcomplex erhofft sich weitere
Gewerbekunden, die dem Vorbild
folgen und ihren Strom mit einer
Photovoltaikanlage selber produ-
zieren.

Neue Solaranlage
des Wertstoffhofs

jetzt eröffnet

Haben die neue Solaranlage auf dem Dach des Wertstoffhofes offiziell eingeweiht – von links: Daniel
Graf von den Stadtwerken, Peter Unger von solarcomplex, OB Bernd Häusler, Bene Müller und Stadt-
werkechef Markus Schwarz.

Die Stadtverwaltung Singen hat sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „Mit dem Rad zur Ar-
beit“ beteiligt. Insgesamt radelten so 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen 34.089 Kilome-
ter. „Das ist fast eine Erdumrundung“, merkte Oberbürgermeister Bernd Häusler bei der Preisver-
losung im Rathaus an. Mit dem Umstieg auf das Fahrrad hätten die Teilnehmenden auch etwas für den
Klimaschutz getan, betonte Häusler in seiner Rede. „Insgesamt sind durch die gefahrenen Kilometer
4.841 Kilogramm Kohlendioxid eingespart worden“, so das Stadtoberhaupt. Die Stadt Singen hatte für
die Aktion insgesamt 700 Euro Preisgelder ausgelobt. Über jeweils 50 Euro freuen sich Edelgard An-
derson, Manuela Stengele, Verena Müller und Patricia Gräble-Menrad. Je 100 Euro bekamen Ilse Reck
und Brigitte Hess, während an Christian Volk 300 Euro gingen. Über 4.000 Kilometer fuhr Reinold
Gaupp. – Auf unserem Bild von links: OB Bernd Häusler, Manuela Stengele, Ilse Reck, Edelgard Ander-
son, Reinold Gaupp, Patricia Gräble-Menrad und Christian Volk.

Stadtverwaltung beteiligt sich wieder – Preise verlost

Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“

Sie hat einen Beruf, der Menschen
Mut macht – und in diesem Beruf ist
sie schon jetzt weit gekommen. Für
ihre hervorragende Leistung in der
Ausbildung zur Orthopädietechnik-
Mechanikerin wurde Freyja Schil-
ling aus Konstanz jetzt mit dem
Lehrlingspreis des Landkreises aus-
gezeichnet.

Ihre Leidenschaft fürs Handwerk
hat die gebürtige Tuttlingerin wäh-

rend eines Praktikums bei einem
Schuhtechniker entdeckt. „Ich woll-
te aber mehr machen als Einlagen
schleifen, sondern Einblick in den
gesamten menschlichen Körper er-
halten und das mit dem Handwerk
verbinden“, sagt sie. Da lag die Or-
thopädietechnik nahe.

Ihre Ausbildung absolvierte die 21-
Jährige bei Orthopädiemechaniker-
meister Markus Wuermeling, Ge-
schäftsführer des traditionsreichen
Konstanzer Sanitätshauses Vital am
See. Die Wahl des Ausbildungsor-
tes dürfte kaum zufällig gewesen
sein, schließlich ist Freyja Schilling
begeisterte Surferin und baden-
württembergische Meisterin im
Stand-Up-Paddling. Sogar ihr Ge-
sellenstück passt zur Leidenschaft
fürs Wasser – und ermöglicht es
auch anderen, diese zu teilen: Für
einen Kunden, der trotz Körperbe-
hinderung gerne wieder schwim-

men wollte, fertigte sie eine wasser-
feste Prothese. Dafür gab es selte-
ne 100 Punkte in der praktischen
Prüfung – vor allem aber die Ge-
wissheit, mit dem eigenen Können
wirklich etwas bewirken zu können. 

„Außer Wissen, Handwerk und
Hightech ist Feinfühligkeit eine
ganz wichtige Facette dieses Be-
rufs. All diese Voraussetzungen
bringt Freyja Schilling mit“, würdig-

te Raimund Kegel, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Konstanz, die junge
Gesellin vor dem Konstanzer Kreis-
tag.

Der Lehrlingspreis des Landkreises
Konstanz wird jedes Jahr an je einen
Auszubildenden aus Industrie oder
Handel sowie aus dem Handwerk
verliehen. Das Preisgeld beträgt
insgesamt 2.000 Euro.

Ausgezeichnete Mutmacherin

Lehrlingspreis des Landkreises für 
Orthopädietechnik-Mechanikerin Freyja Schilling

Außer Wissen, Handwerk und
Hightech ist Feinfühligkeit eine
ganz wichtige Facette dieses
Berufs. All diese Voraussetzun-
gen bringt Freyja Schilling mit.

(Raimund Kegel, 
stellvertr. Hauptgeschäftsführer 

der Handwerkskammer Konstanz)

Ausgezeichnete Mutmacherin: Freyja Schilling mit Landrat Frank
Hämmerle (links) und Raimund Kegel, stellvertretender Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, bei der Übergabe
des Lehrlingspreises.

Jazz Club Singen:
Wolfgang Muthspiel Trio

Das Trio des österreichischen Jazzgi-
tarristen Wolfgang Muthspiel prä-
sentiert am Donnerstag, 9. Novem-
ber, 20.30 Uhr, beim Jazzclub im Kul-
turzentrum Gems kammermusikali-
schen Jazz der Sonderklasse. Mit
dabei: der exzellente Bassist Larry
Grenadier und der Schlagzeuger Jeff
Ballard, einer der gefragtesten
Drummer der Gegenwart. 
Reservierung unter 
karten@jazzclub-singen.de oder Te-
lefon 07731/67578, Vorverkauf: Kul-
turzentrum „Gems“, Buchhandlung
„Lesefutter“, Singen (Schüler und
Studenten nur 10 Euro). 

9. November: Wolfgang Muth-
spiel Trio beim Jazz Club Singen.

„Begegnungen und 
Vergegnungen“
Über die Reformation in christli-
cher, jüdischer und muslimischer
Wahrnehmung spricht Prof. Ste-
fan Schreiner aus Tübingen im
Rahmen der Vortragsreihe „Wis-
sensWert“
am Dienstag,
14. November,
um 20 Uhr in
der Stadthal-
le. Das Refe-
rat unter dem
Titel „Begeg-
nungen und
Vergegnun-
gen“ wird
vom Bildungszentrum und der St.
Thomasgilde Singen veranstaltet. 
„Das Zeitalter der Reformation
war nicht nur ein Zeitalter intensi-
ver innerchristlicher Auseinander-
setzung, sondern gleichermaßen
intensiver christlich-jüdisch-mus-
limischer Begegnungen wie Ver-
gegnungen, um es mit einem Wort
Martin Bubers zu sagen. Es war
geprägt von Versuchen wechsel-
seitigen Verstehens wie erbitter-
ter Polemik“, erläutert Prof.
Schreiner. „Die Begegnungen mit
dem Islam waren zunächst ge-
prägt von der Existenzangst aus-
lösenden Expansion des Osmani-
schen Reiches. Dennoch dienten
die reformatorischen Ideen seit
dem 18. Jahrhundert muslimi-
schen Reformern als Inspirations-
quelle“.
Stefan Schreiner ist Seniorprofes-
sor für Religionswissenschaft und
Judaistik sowie Berater des Rek-
tors für den weiteren Auf- und
Ausbau des Zentrums für Islami-
sche Theologie an der Universität
Tübingen. Er ist auch Mitglied im
Vorstand des Zürcher Instituts für
Interreligiösen Dialog (ZIID).

„Plötzlich Gänsevater“
Ein ganz persönlicher und auch
humorvoller Forschungsbericht
von Michael Quetting unter dem

Titel seines Buches „Plötzlich
Gänsevater“ bereichert am Don-
nerstag, 23. November, um 20 Uhr
die Vortragsreihe „WissensWert“
in der Stadthalle Singen. Der La-
borleiter am Max-Planck-Institut
für Ornithologie in Radolfzell-
Möggingen berichtet, wie er mit
sieben frisch geschlüpften Grau-
gänsen die Welt erkundete.
Für ein Forschungsprojekt sollte
Michael Quetting Graugänsen bei-
bringen, ihm und seinem Ultra-
leichtflugzeug durch die Lüfte zu
folgen. Später sollten die Vögel
mit kleinen Messgeräten ausge-
stattet werden, um während des
Fluges Wetterdaten zu sammeln.
Doch zunächst hieß es: brüten. 
Als schließlich sieben Gänschen
schlüpften, bedeutete das für Mi-
chael Quetting die Entschleuni-
gung seines kompletten Lebens. 
Mit liebevollen Charakterisierun-
gen seiner Truppe lässt Michael

Quetting Leser und Zuhörer teil-
haben an dem Abenteuer, wie sich
die kleinen Gänse entwickelten;
wie sie gemeinsam Land, Wasser
und die Lüfte eroberten – bis hin
zum schweren Abschied am Ende
des Projekts, als die Tiere in die
Freiheit entlassen wurden und er
ein anderer war.

Vorverkauf jeweils: Kultur & Tou-
rismus Singen, Tourist-Info Stadt-
halle oder Marktpassage (Telefon
07731/85-262 oder -504, 
ticketing.stadthalle@singen.de)
oder bei allen Reservix-
Vorverkaufsstellen.

Vortragsreihe „Wissenswert“

Prof. Schreiner

23. November: „Gänsevater“
Michael Quetting

Wechsel an der Spitze der Hegau-Jugendwerks GmbH: Der ehemali-
ge DAK-Chef Claus Moldenhauer löst Dieter Ohnmacht als stellver-
tretenden Aufsichtsratsvorsitzenden ab. Von links: GLKN-Ge-
schäftsführer Peter Fischer, Claus Moldenhauer, Dieter Ohmacht
und Ar-Vorsitzenden Roland Sing.

An der Spitze der Hegau-Jugend-
werk GmbH hat es einen Wechsel
gegeben. Der langjährige stellver-
tretende Aufsichtsratsvorsitzende
Dieter Ohnmacht (80), der sich fast
30 Jahre lang in den Dienst des neu-
rologischen Rehabilitationszentrum
und Fachkrankenhaus für Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene
am Hochrhein gestellt hatte, wurde
in der letzten Aufsichtsratssitzung
verabschiedet. Neuer stellvertreten-
der Aufsichtsratsvorsitzenden ist
Claus Moldenhauer (66). Der lang-
jährige ehemalige stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der DAK, war
bei der drittgrößten deutschen
Krankenkasse für die Bereiche Per-

sonal, Organisation, IT und Kunden-
beziehungsmanagement, Vertrieb
und Marketing verantwortlich. 

Der Aufsichtsrat der Hegau-Jugend-
werk GmbH besteht aus sechs Mit-
gliedern, von denen zwei vom Ge-
sellschafter Gemeinnützige Kran -
ken hausbetriebsgesellschaft Hegau-
Bodensee-Klinikum mbH, zwei Mit-
glieder vom Gesellschafter Neurolo-
gisches Rehabilitationszentrum Ju-
gendwerk Gailingen e. V. und zwei
auf Vorschlag des für das Hegau-Ju-
gendwerk zuständigen Betriebsrats
von der Gesellschafterversammlung
bestellt werden. Vorsitzender ist Ro-
land Sing.

Hegau-Jugendwerk:
Wechsel an der Spitze



Ortschaftsrat tagt
Mittwoch, 8. November, 19 Uhr: Öf-
fentliche Ortschaftsratssitzung im
Rathaus (Tagesordnung: Bekannt-
machungstafel am Rathaus und
Beu rener Homepage). 

Führerschein
Neu beantragte Kartenführerschei-
ne schickt das Landratsamt Kon-
stanz ins Singener Bürgerzentrum.
Wer eine Abholnachricht erhalten
hat, kann beim BÜZ telefonisch (85-
599) die Zusendung des Führer-
scheins an die Verwaltungsstelle be-
auftragen. 

St. Bartholomäuskirche
Freitag, 3. November, 18 Uhr:
Rosenkranz
Samstag, 4. November, 18 Uhr:
Beichtgelegenheit
18.30 Uhr: Vorabendmesse 

Verwaltungsstelle 
Dienstag, 7. November: Verwal-
tungsstelle zu (Personalversamm-
lung).

Ortschaftsrat tagt
Mittwoch, 8. November, 19 Uhr: Öf-
fentliche Ortschaftsratssitzung im
Rathaus. Auf der Tagesordnung ste-
hen Baugesuche u.a. die Bauvoran-
frage Gasthaus Sternen, eine Bür-
gerfragestunde und Verschiedenes. 

St. Martinsfest 
Der Kindergarten St. Raphael lädt
zum St. Martinsfest am Freitag, 10.
November, herzlich ein. Treffpunkt:
17.20 Uhr am Parkplatz vor dem
Sportplatz. Von dort läuft man zum
Kirchplatz. 18 Uhr: Gottesdienst in
der Kirche; danach Ausklang bei
Wienerle und Glühwein/Punsch (bit-
te eigene Tassen mitbringen). Bei
schlechtem Wetter beginnt das Fest
um 18 Uhr in der Kirche. Unsichere
Wetterlage? Anrufbeantworter des
Kindergartens ab 14 Uhr, Telefon
07731/27460. 

Fußball
Samstag, 4. November, 11 Uhr: SG
Höri E – SV Bohlingen E
11.30 Uhr: SG Bohlingen B – SG Den-
kingen B
14.30 Uhr: SV Bohlingen I – Türk. SV
Singen I
Sonntag, 5. November, 11 Uhr: SV
Bohlingen II – SG Überlingen/Böh-
ringen II 

Volleyball
Samstag, 4. November, 15 Uhr:
SV Litzelstetten – SV Bohlingen 
Herren 1
Sonntag, 5. November, 11 Uhr: SV
Litzelstetten 5 – SV Bohlingen Da-
men 3 – SV Dingelsdorf 2
11 Uhr: SV Bohlingen Damen 1 – SV
Karlsruhe-Beiertheim 2

Tischtennis
Samstag, 4. November, 18.30 Uhr:
TTV Radolfzell III – SV Bohlingen II

Rentnertreffen
Dienstag, 21. November, 14 Uhr:
Rentnertreffen im Siedlerheim (Wor-
blinger Straße 67). Evtl. wird ein Film
über sichere Teilnahme älterer Men-
schen im Straßenverkehr gezeigt.

Bitte Fahrgemeinschaften bilden.
Wer keine Fahrgelegenheit hat, mel-
det sich unter Telefon 23782. 

Neubürgerempfang
und Ausstellung

Donnerstag, 9. November, 18.30
Uhr: Empfang für Neubürger (mit
Einladung) im Rathaus; dazu gibt es
eine öffentliche Ausstellung (7. bis
19. November zu Rathausöffnungs-
zeiten sowie am 19. November) mit
Fotos, Bildern und Zeitungsberich-
ten über Friedingen.

Verwaltungsstelle 
Montag, 6. November: Verwaltungs-
stelle nachmittags zu (Dienstbe-
sprechung).

Kaffee-und Spielenachmittag
Donnerstag, 2. November, ab 14.30
Uhr: Kaffee- und Spielenachmittag
in der Unterkirche.

Dorfschießen
Sonntag 5. November: Dorf-, Ver-
eins- und Firmenschießen. Schieß-
zeiten im Schützenhaus 10 bis 12
Uhr und 14 bis 16 Uhr (Siegerehrung
gegen 17 Uhr). Startberechtigt sind
Friedinger sowie auswärtige Ver-
eins- und. Firmenangerhörige (Min-
destalter: 16 Jahre). Fürs leibliche
Wohl ist gesorgt. 

Flashover-Party 
Die Feuerwehr lädt zur Flashover-
Party mit der Band „Lemongras“
(und Überraschungsgästen) am
Samstag, 4. November, in die
Schlossberghalle ein. Gruppen ab
neun Personen können unter  einen
Stehtisch (einschließlich einer Run-
de Freigetränke) reservieren (Kon-
tingent begrenzt). 

Narrenverein 
11. November, 20 Uhr: Mitgliederver-
sammlung bzw. Generalversamm-
lung des Narrenvereins Kä-Stock –
im Rahmen der Fastnachtseröff-
nung. Auf der Tagesordnung stehen
neben den üblichen Regularien auch

Vorstandswahlen (2. Vorsitzende,
Kassierer/in, zwei Beisitzer). Alle
sind herzlich eingeladen. 

Mittwoch, 8. November, 19.30 Uhr:
Geselliger Abend des Narrenvereins
bei Dünne und Suser auf dem Uhu-
Gut-Binder (Steißlingen-Wiechs).
Anmeldung bis 6. November unter
Telefon 07736/1257) oder
07736/98933. 

MV-Konzert
Sonntag, 12. November, 11 Uhr: Kon-
zert des Musikvereins „In 80 Minu-
ten um die Welt“ (Schlossberghalle;
Eintritt frei). 

Gottesdienste 
Donnerstag, 2. November, 19 Uhr:
Hl. Messe 
Sonntag, 5. November, 10.30 Uhr:
Wortgottesfeier mit Kommunion
Dienstag, 7. November, 18.30 Uhr:
Rosenkranz 
19 Uhr: Hl. Messe 

Termine Bürgercafé 
Dienstag, 7. November, 19 Uhr: 
Kartenspielabend 
Donnerstag, 9. November, 14 Uhr:
Kaffeenachmittag 

Ortsverwaltung
Die Verwaltungsstelle ist am Diens-
tag, 7. November, nur bis 13 Uhr ge-
öffnet (wegen Personalversamm-
lung). 

Papiertonne 
Donnerstag, 9. November: Altpapier

Seniorentreff
Donnerstag, 2. November, 14.30
Uhr: Monatstreff der Seniorengrup-
pe im Sportheim (Eichenhalle). 

Kirchliches 
Freitag, 3. November, 18.30 Uhr:
Rosenkranz
19 Uhr: Heilige Messe 
Sonntag, 5. November, 10.30 Uhr:
Heilige Messe

Fußball 
Die Jugend trägt an diesem Wochen -
ende alle Spiele auswärts aus.

Aktive
Samstag, 4. November, 12.30 Uhr:
SV Hausen II – SG Tengen II
14.30 Uhr: SV Hausen I – SV Vol-
kertshausen

Feuerwehrprobe 
Montag, 6. November, 19.30 Uhr:
Probe der Aktiven gemeinsam mit
den Schlatter Kollegen in Schlatt.

Ortschaftsrat tagt
Montag, 6. November, 19.30 Uhr: Öf-
fentliche Ortschaftsratssitzung im
Rathaus (Tagesordnung: Infotafel
am Rathaus und www.schlatt-unter-
kraehen.de).

Verwaltungsstelle zu
Dienstag, 7. November: Verwal-
tungsstelle geschlossen wegen Per-
sonalversammlung. 

St. Johanneskirche
Freitag, 3. November, 18 Uhr:
Rosenkranz 

Adventsfenster
Für die Adventfenster werden noch
Familien gesucht, die mitmachen.
Bis 17. November kann man in der
Kindertagesstätte, Telefon 45034,
seinen Wunsch-Termin anmelden. 

Senioren-Treff
Dienstag, 7. November, 14 Uhr (ge-
änderte Uhrzeit): Zusammenkunft
der Seniorengruppe in der Unterkir-
che. Die Senioren laden herzlich ein
und freuen sich auf viele – auch
neue – Besucher. 

Musik und
auch Wein 

Der Musikverein lädt zu „Musik und
Wein“ am Freitag, 10. November, ab
19.30 Uhr in die Hohenkrähenhalle
ein (Eintritt frei). Dirigent Michael
Bohnenstengel präsentiert mit sei-
nen Musikerinnen und Musikers ein

abwechslungsreiches Programm; mit
dabei ist die Tanzgruppe „Dynami-
te“ aus Überlingen. 

Fasnachtseröffnung 
Samstag, 11. November, 20.11 Uhr:
Fasnachtseröffnung mit Unterhal-
tungsprogramm durch Narrenzunft
Breame in der Unterkirche. Alle sind
herzlich eingeladen. Zur Unterhal-
tung spielt der Musikverein. 

Perukreis
Der Perukreis der Seelsorgeeinheit
Aachtal lädt zum Partnerschaftskaf-
fee am 12. November ab 14 Uhr ins
Franziskusheim herzlich ein. Neben
Kuchen und Kaffee aus Peru gibt es
auch Informationen. Der Erlös fließt
direkt in die Projektarbeit ein. 

TSV-Termine 
Samstag, 4. November, 11 Uhr: SV
Allensbach E – SG Böhringen E (Bod-
anrücksportplatz Allensbach)
13 Uhr: 1. FC Rielasingen-Arlen E2 –
SG Böhringen E2 (Talwiese Rielasin-
gen
11 Uhr: SG Liggeringen A2 – SG Böh-
ringen A (Liggeringen)
12.30 Uhr: SG Bohlingen B – SG Den-
kingen B (Bohlingen)
14.30 Uhr: SG Überlingen/Ried C –
SG Meßkirch C 
Sonntag, 5. November: SV Bohlin-
gen 2 – SG Überlingen/Böhringen 2
in Bohlingen
14.30 Uhr: TSV Überlingen/Ried – SC
Weiterdingen 
12.30 Uhr: SG Markelfingen D2 – TSV
Überlingen/Ried D (Markelfingen)
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Wichtige
Telefonnummern
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• Feuerwehr/Rettungsdienst:
( 112

• Polizei: ( 110
• Polizeirevier Singen:

( 07731/888-0
• Krankentransport: ( 19222
• Zahnärztlicher

Bereitschaftsdienst: 
( 0180 3 222 555-25

• Ärztlicher
Bereitschaftsdienst:

( 01805/19292350
• Allgemeiner Notfalldienst:

( 116117
• Kinderärztlicher Notfalldienst:

( 0180 6077312
• Augenärztlicher Notfalldienst:

( 0180 6075312

WOCHENBLATT SINGEN

Seit Wochen interessieren sich 
die Kinder in der Kindertages-
stätte Friedingen-Hausen für 
die Feuerwehr. 
Kürzlich durften sie die Feuer-
wehr Friedingen besuchen, und 
es war ein großartiges Erlebnis 
für die Kinder.
Sie lernten wie ein Feuerwehr-
mann sich sehr schnell umzie-
hen kann, wenn die Notfall-
nummer 112 gerufen wird.
Die Kinder durften mit dem 

Wasserschlauch der Feuerwehr 
ausprobieren. Das Feuerwehr-
auto wurde gezeigt und hervor-
ragend erklärt. Als krönender 
Abschluss, konnten die Kinder 
sogar mit dem Feuerwehrauto 
ein Stück mitfahren.
Die Feuerwehr Friedingen hat 
sich sehr viel Zeit für die Kin-
dergartenkinder genommen 
und alles sehr schön kindge-
recht erklärt.

redaktion@wochenblatt.net

Kinder lieben 
die Feuerwehr

Verena Zupan vom städtischen Seniorenbüro lud Vertreter Singe-
ner Seniorengruppen zum gegenseitigen Kennenlernen und Aus-
tausch ein. Auch Wünsche an die kommunale Seniorenarbeit wur-
den dabei formuliert. Die Treffen sollen künftig halbjährlich statt-
finden. Die Seniorengruppen leisten einen wichtigen sozialen Bei-
trag, u.a. werden ältere Menschen vor Vereinsamung geschützt. 
Weitere Infos: Verena Zupan, Telefon 07731/85–709; Terminver-
einbarung für Beratung: Gabriele Glocker, Telefon 07731/85–540 
(Montag bis Donnerstag 8.30 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr, Freitag 
8.30 – 12 Uhr). swb-Bild: Stadt Singen

 Was kann den goldenen Herbst 
schöner begleiten als ein guter 
Wein und gute Musik? Entspre-
chend diesem Motto lädt der 
Musikverein Schlatt unter Krä-
hen am Freitag, 10. November 
um 19.30 Uhr zu einigen ge-
mütlichen Stunden in der 
herbstlich dekorierten Hohen-
krähenhalle ein. 
Regionale Weine und ein paar 
kulinarische Schmankerl er-
warten die Besucher, selbstver-
ständlich stehen aber auch Bier 
und alkoholfreie Erfrischungen 
bereit.

Nach seinem ersten Jahr als Di-
rigent hat Michael Bohnensten-
gel mit seinen Musikerinnen 
und Musikern ein musikalisch 
abwechslungsreiches Pro-
gramm vorbereitet. 
Etwas für das Auge ist die 
Tanzgruppe Dynamite aus 
Überlingen am Ried, die diesen 
Abend ergänzen und eine un-
vergessliche Tanzshow bieten 
wird.
Mehr Informationen gibt es im 
Internet unter www.schlatt-un
ter-kraehen.de/vereine/musik-
verein.html

»Musik und Wein«
Musikverein lädt ein

Der Musikverein Schlatt unter Krähen freut sich schon jetzt auf viele 
Besucher bei »Musik und Wein«. swb-Bild: Verein

Strahlende Kinderaugen beim Ausflug der Kinder aus der Kinder-
tagesstätte Friedingen-Hausen bei der Feuerwehr Friedingen. 

swb-Bild: pr

FriedingenSchlatt unter KrähenSingen

Singen

Der schönste Tag im Leben will 
vorbereitet sein. Viele Braut-
paare wünschen sich einen 
»Traum-Termin« für ihre 
Traumhochzeit.
Für alle Paare, die sich 2018 an 
einem Samstag das »Ja-Wort« 

auf dem Standesamt geben 
möchten, bietet die Stadt Sin-
gen folgende Termine im 
nächsten Jahr an: 19. Mai / 9. 
Juni / 7. Juli / 28. Juli 18. Au-
gust / 8. September.

redaktion@wochenblatt.net

Ja-Wort am
Samstag
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